
Schuljahr 2019/20 

Kriterien für die Zuweisung der Prämien: 

Die Beurteilung der Leistung des Personals erfolgt aufgrund der Zielvereinbarung und des 

Mitarbeitzergesprächs. Für die Zuweisung der inidviduellen Beträge der zusätzlichen Leistungsprämie 

siet der Abs. 6 von Art. 9 des BKV 04.07.2022 folgende Kriterien vor: 

a. Maximaler Betrag der zusätulichen Leistungsprämie: das Doppelte des Grundbetrages; 

b. Beurteilungsniveau der Leistungen; 

c. Komplexität der zugewiesenen Aufgaben; 

d. mit diesen Aufgaben verbundene Verantwortung; 

e. Bereitscha  zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben; 

f. Verhältnismäßigikeit zwischen Gesamtentlohnung (inkusive Zulagen) und Leistungen; 

g. Abwesenheiten (wiederholt und verlängert). 

 

 

 

Schulsprengel Sterzing III 

Kontingente für erhöhte Leistungsprämien des Landespersonals 
 

 

Schuljahr  
  

zugewiesenes 

Kontintent   

zugewiesener 

Durchschnitts- 

betrag pro VP 

 

2019/20 11.796,00 € 491,50 €  

 


